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Besetzung der Einigungsstelle nach $ 67 Abs. 1LPVG

Beschlussvorschlag: \

. Beschlussvorschlag:

: "Der Hauptausschluss empfiehlt dem Rat zu beschließen:

l. Der Vizepräsident a. D. des VG Köln, Herr Klaus-Dieter Haase, Gütergasse 6
51143 Köln wird zum Vorsitzenden der Einigungsstelle bestellt, soweit hierzu eine
Einigung mit dem neu gewählten Personalrat erzielt wird. \

Der Richter am VG Köln, Herr Andreas Fleischfresser, Appellhofplatz, 50667 Köln, wird
zum Stellvertretenden Vorsitzenden der Einigungsstelle bestellt, soweit der Bürgermeister
hierzu eine Einigung mit dem neu gewählten Personalrat erzielt hat.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, Einvernehmen mit dem neu gewählten Personalrat zur
Person des Vorsitzenden der Einigungsstelle sowie zu deren Vertretung herzustellen.

3. DieZuständigkeit für die Benennung der Beisitzerinnen und Beisitzer im
Einigungsstellenverfahren nach $ 67 LPVG wird auf den Bürgermeisterübertragen. .
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Sachdarstellung / Begründung:

Durch die Umgestaltung des LPVG NRW vom 15. Juli 2011 haben sich Änderungen zum
allgemeinen Verfahren zur Besetzung der Einigungsstelle ergeben.

Nach $ 67 Abs. 1 LPVG ist innerhalb von zwei Monaten (vorher drei) nach Beginn der
- Wahlperiode des Personalrates eine Einigungsstelle zu bilden. Sie besteht aus der/dem
Vorsitzenden, ihrer Stellvertreterin/seinem Stellvertreter sowie den Beisitzerinnen und
Beisitzern.

Neu ist, dass die einzelnen Beisitzerinnen/Beisitzer (weiterhin insgesamt sechs) nicht mehr
einmalig für die gesamte Wahlperiode bestellt werden, sondern anlassbezogen für das :
jeweilige Einigungsstellenverfahren. Dies soll eine sachkundige Besetzung im Einzelfall
gewährleisten. Die vorsitzende Person sowie ihr Stellvertreter werden aus Gründen der
Kontinuität der Entscheidungspraxis jedoch weiterhin für die gesamte Amtszeit bestellt.

‚=, Hierfür haben sich erneut Herr Klaus-Dieter Haase als Vorsitzender, Vize-Präsident des VG
a. D. sowie Herr Fleischfresser als dessen Stellvertreter, Richter am VG, bereit erklärt.

Der Rat als oberste Dienstbehörde kann auch bei nunmehr geänderter Gesetzeslage weiterhin
grundsätzlich über die Bestellung des Vorsitzenden und seiner Stellvertretung beschließen.
Sofern der Rat darüber hinaus auch über die Benennung der Beisitzerinnen/Beisitzer vor
jedem Einigungsstellenverfahren entscheidet, wären ggf. Dringlichkeitsentscheidungen
herbeizuführen, die nachträglich zu genehmigen wären.
Die Benennung der Beisitzerinnen und Beisitzer durch den Rat könnte - auch gerade im
Hinblick auf die Einhaltung von Fristen- problematisch sein, wenn das
Einigungsstellenverfahren zeitnah eingeleitet werden muss und erst in der nächsten
Ratssitzung eine Benennung der Beisitzerinnen und Beisitzer erfolgen kann.

. Dieses Verfahren erscheint unpraktisch und umständlich.

Zur Vereinfachung kann der Rat zumindest die Zuständigkeit für die Benennung der
Beisitzerinnen/Beisitzer vorsorglich auf den Bürgermeister übertragen. ZZ

u “ Auch nach Auffassung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) ist der Begriff der
„obersten Dienstbehörde“ im Sinne des LPVG nicht abschließend geklärt. Der Bürgermeister
wird vielmehr in denjenigen Einigungsstellenverfahren als unmittelbar zuständig angesehen,
die in seine Entscheidungszuständigkeit fallen. Gegen eine vorsorgliche Übertragung von
Ratsbefugnissen auf den Bürgermeister bei der Bestellung der Beisitzer/innen im jeweiligen
Einigungsstellenverfahren bestehen seitens des KAV keine Bedenken.

Unter Berücksichtigung der zweimonatigen Frist bis zur Einrichtung der Einigungsstelle und
zur Vermeidung eines Dringlichkeitsbeschlusses infolge der bevorstehenden Sommerpause
des Rates und seiner Ausschüsse ist eine Entscheidung bereits zum jetzigen Zeitpunkt
erforderlich. \
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. ‚Herr Waldschmidt bittet den Bürgermeister.Die Ziffern 1., 2. ünd 3. des et
, . Beschlüssvorschlages jeweils separat zur Abstimmung zu stellen. _ Bu .

Der Haupt- und Finanzausschussbeschließt daraufhin einstimmig, dem Rat folgende _ on
oo ‚Beschlussempfehlungzugeben: nn u 2

2.1.Der Vizepräsidenf a. D, des.VG Köln, HerrKlaus-Dieter Haase, Gütergasse 6,5113 °
Köln wird zum Vorsitzenden der Einigungsstelle bestellt,.soweit hierzu eine

000 Einigung mit dem neugewähltenPersonalraterzielt wird.
on Der Richter am VG Köln,Herr Andreas Fleischfresser, Appellhöfplatz, 50667 Köln,
a . wird zum stellvertretendenVorsitzenden der.Einigungsstelle bestellt, soweitder
00000 Bürgermeister hierzu eine Einigungmit demneu gewählten Personalrat erzielt hat.

. _ DerHaupt- und Finanzausschuss daraufhin einstimmig, dem Rat folgende ——
 Beschlussempfehlung zu geben: EEE Bus

Zr2. ‚DerBürgermeisterwird beauftragt, Einvernehmen mit-dem neu gewählten,
\ Personalrat zur PersondesVorsitzenden ‚der Einigungsstelle sowie zu deren

Vertretung herzustellen. ne | a

_ Der Haupt-und Finanzausschüss beschließt daraufhin mehrheitlich gegendie Stimmen von
' SPD und DIE LINKE./BfBB bei einer Enthaltung aus den Reihen von Bündnis90/DIE

0 GRÜNEN, dem Rat folgende Beschlussempfehlungzu geben: nn
u } 3.. Die Zuständigkeit für dieBenennung derBeisitzerinnen und Beisitzer im

Einigungsstellenverfahren nach $ 67 LPVG wird auf den Bürgermeister übertragen.
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"Herr Zalfen. beantragtfür.die SPD-Fraktion, der Rat möge über die Ziffern 1. und 2. des Be- =
schlussvorschlages zusammengefasst und über Ziffer3. desBeschlussvorschlages separat
Beschluss fassen. : : u = . Z

. | . . DerRatfasst daraufhin inseparater Abstimmungeinstimmig folgenden Beschluss: \ .
2 1. Der Vizepräsident a. D,des VG Köln, Herr.Klaus-Dieter Haase,Gütergasse 6,51143 ..

' Kölnwirdzum Vorsitzenden der.Einigungsstelle bestellt, soweit hierzu eine Ein- 00...
00... gung mit dem neu gewähltenPersonalraterzieltwird. . a

Der Richter am VG Köln,Herr’Andreas Fleischfresser,Appellhofplatz, 50667 Köln,
wird zum StellvertretendenVorsitzenden derEinigungsstelle bestellt, soweit der, \

Ze ‚Bürgermeister.hierzu eine Einigung mitdem neugewählten.Personalrat erzielthat.

= 2 Der Bürgermeister wirdbeauftragt, Einvernehmen mit dem neu gewählten Perso- Bu
. ..... „malrat zur Person des Vorsitzenden der Einigungsstelle sowiezuderen Vertretung nl

| "DerRatfasst daraufhin in separaterAbstimmungmehrheitlich gegen die Stimmen derSPD-
Fraktion und derFraktionDIE LINKE./BfBB bei einigen Enthaltungen aus denReihender _ . .

‚ Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN folgenden Beschluss: BE

oo 3. ‘Die Zuständigkeit fürdie. Benennung derBeisitzerinnen und Beisitzer im Eini- -
„0. gungsstellenverfahren nach 867 LPVG wird auf den Bürgermeister übertragen. Se
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